
Stadt Springe
- Friedhofsverwaltung -

Öffentliche Bekanntmachung

Aufforderung zur Durchführung der Grabpflege an Grabstellen auf dem
Friedhof II (Hamelner Straße) und auf den städtischen Ortsteilfriedhöfen
Altenhagen I und Bennigsen.

Nachstehend aufgeführte Gräber werden seit langem offensichtlich nicht mehr
ordnungsgemäß gepflegt:

Friedhof II (Hamelner Str.)
Abt. 20, Nr. 029
Abt. 20, Nr. 031
Abt. 20, Nr. 033

Friedhof Altenhagen I
Abt. C UWG, Nr. 015
Abt. C UWG, Nr. 016

Friedhof Bennigsen:
Abt. 1, Nr. 055

Da Angehörige oder sonstige für die Pflege der Gräber verantwortliche Personen hier
nicht bekannt sind, ergeht gemäß § 31 Abs. 2 der Friedhofssatzung der Stadt
Springe - in der derzeit geltenden Fassung -  hiermit die öffentliche Aufforderung, die
Grabpflege wieder aufzunehmen.

Für den Fall, dass dieser Aufforderung nicht innerhalb von 3 Monaten nach dieser
Bekanntmachung gefolgt wird, wird die Friedhofsverwaltung die Grabstätte:

- abräumen, einebnen und einsäen sowie evtl. vorhandene Grabmale und
sonstige bauliche Anlagen beseitigen.

Diese Aufforderung gilt mit dem auf die ortsübliche Bekanntmachung in der „Neuen
Deister Zeitung“ folgenden Tag als öffentlich bekannt gegeben.

Springe, 26. November 2024

(Springfeld)
Bürgermeister


